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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.07.1995

Norm

ASVG §175 Abs1

ASVG §175 Abs2 Z1

Rechtssatz

Versicherungsschutz in der gesetzlichen Unfallversicherung besteht ua bei der Erledigung von P ichten aus dem

Arbeitsverhältnis (§ 175 Abs 1 ASVG) und darüber hinaus bei Fahrten, die einerseits mit dieser Tätigkeit

zusammenhängen und andererseits nach und von dem Ort der Tätigkeit führen (§ 175 Abs 2 Z 1 ASVG).
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